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 Veröffentlicht am 26.01.1999

Norm

MRG §28

Rechtssatz

Wurden die Mieter nur zur turnusmäßigen Stiegenhausreinigung verp ichtet, um Aufwendungen für einen

Hausbesorger einzusparen, ist es gerechtfertigt, als Richtschnur für ein angemessenes Entgelt die ortsübliche

Entlohnung einer Reinigungskraft zu nehmen.
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